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Prüfungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung nach § 55 Abs. 1 
Satz 1 EnFG und § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 der zu-
sammengefassten Endabrechnung eines Verteilernetzbetreibers über umlagepflichtige 
Netzentnahmen 

An die EWR Netze GmbH, Lichtenstein 

Wir haben eine Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG und nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV 
i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 zur Erlangung hinreichender Sicherheit der beigefügten 
zusammengefassten Endabrechnung der EWR Netze GmbH, Lichtenstein („Gesellschaft“) 
über umlagepflichtige Netzentnahmen für das Kalenderjahr 2023 („zusammengefasste End-
abrechnung“) durchgeführt. Die zusammengefasste Endabrechnung dient der Gesellschaft 
zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflichten nach § 50 Nr. 2 Buchst. b und c EnFG und § 19 Abs. 2 
Satz 15 StromNEV. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung der zusam-
mengefassten Endabrechnung nach den Vorschriften des EnFG und der StromNEV unter Be-
achtung der für die Anwendung des EnFG und der StromNEV erforderlichen und in der zu-
sammengefassten Endabrechnung unter Abschn. 1 dargestellten Konkretisierung der gesetz-
lichen Vorschriften sowie für die Auswahl und Vertretbarkeit dieser Konkretisierung. Die ge-
setzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung der zusammengefassten Endabrechnung zu ermögli-
chen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben 
ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG und 
nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 ein Prüfungsurteil mit 
hinreichender Sicherheit zu der zusammengefassten Endabrechnung abzugeben. Wir haben 
unsere Prüfung unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: 
Sonstige betriebswirtschaftliche Prüfungen und ähnliche Leistungen im Zusammenhang mit 
energierechtlichen Vorschriften (IDW EPS 970 n.F.) sowie des IDW Prüfungshinweises: Be-
sonderheiten der Prüfungen nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG der zusammengefassten Endab-
rechnungen eines Netzbetreibers i.Z.m. dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz für das Kalen-
derjahr 2023 (IDW PH 9.970.23 (02.2024)) durchgeführt. 

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Quali-
tätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschafts-
prüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferord-
nung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der 
Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt 
wird, ob die zusammengefasste Endabrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
Die Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für 
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die in der zusammengefassten Endabrechnung enthaltenen Angaben zu erlangen. Die Aus-
wahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies 
schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Angaben in der zusammengefassten Endabrechnung ein. Bei der Beurteilung dieser 
Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für 
die Aufstellung der zusammengefassten Endabrechnung. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlun-
gen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesell-
schaft abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Methoden 
bei der Aufstellung der zusammengefassten Endabrechnung und der Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern geschätzten Werte. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und an-
gemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung ist die zusammengefasste Endabrechnung über umlagepflichtige 
Netzentnahmen für das Kalenderjahr 2023 in allen wesentlichen Belangen nach den Vor-
schriften des EnFG und der StromNEV unter Beachtung der für die Anwendung des EnFG und 
der StromNEV erforderlichen und in der zusammengefassten Endabrechnung unter Abschn. 
1 dargestellten Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. 

Maßgebende Vorschriften, Weitergabe- und Verwendungsbeschränkung 

Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, weisen wir auf die Vorschriften der §§ 49 ff. EnFG 
sowie des § 19 Abs. 2 StromNEV hin, in denen die maßgebenden Mitteilungs- und Veröffent-
lichungspflichten der Verteilernetzbetreiber beschrieben werden. Ferner weisen wir auf die 
in der zusammengefassten Endabrechnung unter Abschn. 1 dargestellte Konkretisierung der 
gesetzlichen Vorschriften hin. Die zusammengefasste Endabrechnung wurde aufgestellt, um 
die Mitteilungspflichten nach § 50 Nr. 2 Buchst. b und c EnFG sowie nach § 19 Abs. 2 Satz 15 
StromNEV zu erfüllen. Folglich ist die zusammengefasste Endabrechnung möglicherweise für 
einen anderen als den vorgenannten Zweck nicht geeignet. 
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Dementsprechend ist dieser Prüfungsvermerk an die Gesellschaft gerichtet und dient allein 
der Vorlage beim vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber zum Zwecke der Abwicklung der 
Ausgleichsregelungen nach EnFG und StromNEV. Er darf nicht an sonstige Dritte weitergege-
ben und auch nicht für einen anderen als den vorgenannten Zweck verwendet werden. 

 

Stuttgart, den 2. Juli 2024 

HWS GmbH & Co. KG  
                                     Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                                   

Steuerberatungsgesellschaft 

 

Volker Zehnle 
 Wirtschaftsprüfer                                                                                                                            

Steuerberater 
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· Anlage I 

Zusammengefasste Endabrechnung der EWR Netze GmbH über umlagepflichtige Netz-
entnahmen für das Kalenderjahr 2023 
 

· Anlage II 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2024 
 

· Anlage III 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENDABRECHNUNG DER EWR Netze GmbH ÜBER 
UMLAGEPFLICHTIGE NETZENTNAHMEN FÜR DAS KALENDERJAHR 2023 

Wir, die EWR Netze GmbH, sind verpflichtet,  

● nach § 50 Nr. 2 Buchst. b und c EnFG eine zusammengefasste Endabrechnung über 
umlagepflichtige Netzentnahmen und  

● nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 2 KWKG 20161 eine 
Abrechnung über Stromabgaben an Letztverbraucher  

jeweils für das Kalenderjahr 2023 aufzustellen. Diesen Verpflichtungen kommen wir im 
Folgenden nach.  

1. Maßgebende Grundsätze für die Aufstellung der zusammengefassten 
Endabrechnung über umlagepflichtige Netzentnahmen 

Der zusammengefassten Endabrechnung legen wir neben den Vorschriften des EnFG und der 
StromNEV den „Leitfaden zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten“ der 
Bundesnetzagentur vom 08.10.2020 („BNetzA-Leitfaden“) in entsprechender Anwendung 
zugrunde.  

Neben den in unserem Abrechnungssystem abgebildeten Strommengen ziehen wir die über 
die Marktkommunikation vom jeweiligen Netznutzer mitgeteilten Basisangaben nach § 52 
Abs. 1 und 2 EnFG für Entnahmestellen, an denen die Netznutzer Netzentnahmen mit 
verringerten Umlagen nach §§ 21 bis 23 EnFG beanspruchen, heran. Von der Möglichkeit, 
eine Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 2 EnFG der Mitteilungen der Netznutzer nach § 52 Abs. 2 
EnFG bei Vorlage zu verlangen, machen wir keinen Gebrauch.  

Gemäß den Abwicklungshinweisen der Übertragungsnetzbetreiber auf deren gemeinsamer 
Website2 berücksichtigen wir die Netzentnahmen an Abnahmestellen, für die zwar ein Antrag 
auf Begrenzung nach §§ 63 – 68 EEG 2021 für das Kalenderjahr 2023 gestellt worden ist, der 
aber entweder abgelehnt oder noch nicht beschieden wurde, als umlagepflichtige 
Netzentnahmen, für die der zuständige Übertragungsnetzbetreiber die KWKG-Umlage sowie 
die Offshore-Netzumlage erhebt.  

Eigene Netzverluste berücksichtigen wir in der zusammengefassten Endabrechnung über 
umlagepflichtige Netzentnahmen nicht.  

  

                                                
1 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2498) in der durch Artikel 14 des Gesetzes vom 

29.08.2016 (BGBl. I S. 2034) geänderten Fassung.  
2 Vgl. www.netztransparenz.de unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/KWKG/KWKG-

Abrechnung/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen“ (letzter Abruf am 19.01.2024).  
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2. Umlagepflichtige Netzentnahmen nach dem EnFG im Kalenderjahr 2023 
Die nachfolgende Tabelle gibt die Netzentnahmen im Kalenderjahr 2023 im Bereich unseres 
Netzes nach § 50 Nr. 2 Buchst. b EnFG wieder. Diese teilen sich – vor Berücksichtigung des 
§ 21 EnFG – auf die folgenden Netzumlagekategorien auf:  

Netzentnahmen, für die wir berechtigt sind, die KWKG-Umlage / 
Offshore-Netzumlage zu erheben [kWh] 

KWKG-Umlagea) / Offshore-Netzumlageb) 
(100 % der Umlage) 

 17.960.541 

Verringerte KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage bei elektrisch 
angetriebenen Wärmepumpen nach § 22 EnFG  

(0,00 ct/kWh) 
 0 

Verringerte KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage bei Anlagen zur 
Verstromung von Kuppelgasen nach § 23 EnFG  

(15 % der Umlage) 
 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 67 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 27c Abs. 1 
Satz 1 KWKG 20203 / Offshore-Netzumlage nach § 67 Abs. 1 EnFG 
i.V.m. § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 20224, § 27c Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020 
bei Schienenbahnen  

(0,04 ct/kWh) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 67 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 27c Abs. 1 
Satz 2 KWKG 2020 / Offshore-Netzumlage nach § 67 Abs. 1 EnFG 
i.V.m. § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022, § 27c Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020 
bei Schienenbahnen  

(0,03 ct/kWh) 

 0 

Zwischensumme:  17.960.541 

Umlagepflichtige Netzentnahmen, für die der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber die KWKG-Umlage sowie die Offshore-
Netzumlage erhebtc) 

 0 

Summe der umlagepflichtigen Netzentnahmen:  17.960.541 

a) einschließlich der umlagepflichtigen Netzentnahme zum Verbrauch der ersten GWh an einer 
Abnahmestelle, an der die KWKG-Umlage nach § 23 Abs. 1 EnFG (Anlagen zur Verstromung von 
Kuppelgasen) oder nach § 67 Abs. 1 Satz 2 EnFG i.V.m. § 27c KWKG 2020 (Schienenbahnen) 
begrenzt ist.  

b) einschließlich der umlagepflichtigen Netzentnahme zum Verbrauch der ersten GWh an einer 
Abnahmestelle, an der die Offshore-Netzumlage nach § 23 Abs. 1 EnFG (Anlagen zur 
Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 67 Abs. 1 Satz 2 EnFG i.V.m. § 17f Abs. 5 Satz 2 
EnWG 2022, § 27c KWKG 2020 (Schienenbahnen) begrenzt ist.  

c Unter diesem Posten sind auch enthalten (Besondere Ausgleichsregelung) 

                                                
3 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2498) in der am 31.12.2022 geltenden Fassung.  
4 Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der am 31.12.2022 geltenden Fassung.  
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– Strommengen, die von einer nach § 67 Abs. 1 EnFG i.V.m. §§ 63 – 68 EEG 2021 begrenzten 
Abnahmestelle an eine nicht nach § 67 Abs. 1 EnFG i.V.m. §§ 63 – 68 EEG 2021 begrenzte 
Abnahmestelle weitergeleitet wurden, sowie  

– Strommengen an Abnahmestellen, für die für das Kalenderjahr 2023 ein Antrag auf Begrenzung 
nach §§ 63 – 68 EEG 2021 gestellt worden ist, der entweder abgelehnt oder noch nicht 
beschieden wurde.  

  

In der folgenden Tabelle sind die umlagepflichtigen Netzentnahmen von Strom ausgewiesen, 
für die Dritte uns gegenüber bei Stromspeichern, bei Ladepunkten für Elektromobile sowie bei 
Erzeugung von Speichergas den Anspruch auf Verringerung  

● der KWKG-Umlage aufgrund von § 21 EnFG und 
● der Offshore-Netzumlage aufgrund von § 21 EnFG  

geltend gemacht haben und die in der vorstehenden Tabelle enthalten sind. Ferner ist 
nachfolgend die korrespondierende Höhe der Verringerung der KWKG-Umlage und der 
Offshore-Netzumlage jeweils als negativer Betrag angegeben („Saldierungsbeträge“):  

Verringerung der KWKG-Umlage / 
Offshore-Netzumlage aufgrund 
von § 21 EnFG 

Netzentnahme 
von Strom 

[kWh] 

Saldierungsbeträge hinsichtlich 

KWKG-Umlage 

[EUR] 

Offshore-
Netzumlage 

[EUR] 

elektrische, chemische, mechanische 
oder physikalische Stromspeicher 
(§ 21 Abs. 1 und 2 EnFG)  

 0  0  0 

Ladepunkte für Elektromobile 
(§ 21 Abs. 3 EnFG)  

 0  0  0 

Erzeugung von Speichergas  
(§ 21 Abs. 5 EnFG)  

 0  0  0 

  

In der folgenden Tabelle sind die Netzentnahmen von Strom und die darauf entfallenden 
Sanktionen ausgewiesen, bei denen ein Verstoß nach § 53 EnFG gegen die 
Mitteilungspflichten nach § 52 EnFG vorliegt:  

Art des Verstoßes 

Sanktionierte 
Netzentnahme 

[kWh] 

Sanktionen 

KWKG-
Umlage 
[EUR] 

Offshore-
Netzumlage 

[EUR] 

Verstoß nach § 53 Abs. 1 EnFG   0  0  0 
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(Erhöhung der Umlage auf 100 %) 

Verstoß nach § 53 Abs. 2 EnFG 

(Erhöhung der Umlage um 20 %-Punkte)       

Summen:        

  

3. Stromabgabe an Letztverbraucher nach der StromNEV im Kalenderjahr 2023 
Die nachfolgende Tabelle gibt nach Maßgabe der Regelungen der StromNEV die 
Stromabgabe an  

● Letztverbraucher i.S. des § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 26 Abs. 2 Satz 1 
KWKG 2016 (Letztverbrauchergruppe B'),  

● Letztverbraucher i.S. des § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 26 Abs. 2 Satz 2 
KWKG 2016 (Letztverbrauchergruppe C') und  

● andere Letztverbraucher (Letztverbrauchergruppe A') 

im Bereich unseres Netzes im Kalenderjahr 2023 nach den folgenden 
Letztverbrauchskategorien wieder:  

Letztverbrauchskategorie [kWh] 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe A' sowie der Gruppen B'  
und C' 
bis zu einem Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

15.331.778 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe B' 

oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 2.628.763 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe C' 
oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

  

Summe:   17.960.541 

  

In der folgenden Tabelle sind die Stromabgaben ausgewiesen, für die Dritte uns gegenüber 
den Anspruch auf Verringerung der StromNEV-Umlage bei Stromspeichern, bei Ladepunkten 
für Elektromobile sowie bei Erzeugung von Speichergas aufgrund von § 19 Abs. 2 Satz 16 
StromNEV i.V.m. § 21 EnFG geltend gemacht haben und die in der vorstehenden Tabelle 
enthalten sind. Ferner ist nachfolgend die korrespondierende Höhe der Verringerung der 
StromNEV-Umlage als negativer Betrag angegeben („Saldierungsbetrag“):  
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Verringerung der StromNEV-Umlage aufgrund 
von § 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV i.V.m. § 21 
EnFG 

Stromabgaben 

[kWh] 

Saldierungs- 
betrag 
[EUR] 

elektrische, chemische, mechanische oder 
physikalische Stromspeicher 
(§ 21 Abs. 1 und 2 EnFG)  

 0 0 

Ladepunkte für Elektromobile 
(§ 21 Abs. 3 EnFG)  

 0 0 

Erzeugung von Speichergas 
(§ 21 Abs. 5 EnFG)  

 0 0 

  

4. Nachträgliche Korrekturen 
Über die in den vorstehenden Tabellen gemachten Angaben hinaus haben sich folgende 
nachträgliche Änderungen der Stromabgaben an Letztverbraucher ergeben, die  

● gemäß § 66 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 28 Abs. 5 Satz 3 KWKG 2020,  
● gemäß § 66 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 17f Abs. 1 EnWG 2022, § 28 Abs. 5 Satz 3 

KWKG 2020 oder  
● gemäß § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 3 KWKG 2016 

in der vorliegenden zusammengefassten Endabrechnung für das Kalenderjahr 2023 zu 
berücksichtigen sind:  

  

4.1 Änderungen für das Kalenderjahr 2022 

Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach KWKG 2020 und EnWG 2022 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Änderungen teilen sich – vor 
Berücksichtigung des § 27b KWKG 2020 und des § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. 
§ 27b KWKG 2020 – auf die folgenden Letztverbrauchskategorien auf:  

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die wir berechtigt sind, die 
KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage zu erheben 

Änderungen 

[kWh] 

KWKG-Umlage nach § 26 KWKG 2020a) / Offshore-Netzumlage nach § 17f 
EnWG 2022b) 

(100 % der Umlage) 
 0 
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Stromabgaben an Letztverbraucher, für die wir berechtigt sind, die 
KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage zu erheben 

Änderungen 

[kWh] 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27a Abs. 1 KWKG 2020 / Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a Abs. 1 
KWKG 2020  

(15 % der Umlage) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020  

(0,04 ct/kWh) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020  

(0,03 ct/kWh) 

 0 

Zwischensumme:  0 

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber die KWKG-Umlage nach § 27 Abs. 2, 2a 
KWKG 2020 sowie die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 
EnWG 2022 i.V.m. § 27 Abs. 2, 2a KWKG 2020 erhebt  

 0 

Summe der geänderten Stromabgaben an Letztverbraucher:  0 

a) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die KWKG-Umlage 
nach § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 27c KWKG 2020 
(Schienenbahnen) begrenzt ist.  

b) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur 
Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c KWKG 2020 
(Schienenbahnen) begrenzt ist.  

Die nachfolgende Tabelle gibt die Änderungen im Hinblick auf die Verringerung  

● der KWKG-Umlage aufgrund von § 27b KWKG 2020 und 
● der Offshore-Netzumlage aufgrund von § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 

KWKG 2020 

wieder. Ferner ist nachfolgend die Änderung der korrespondierenden Höhe der Verringerung 
der KWKG-Umlage und der Offshore-Netzumlage angegeben („Saldierungsbeträge“):  
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Verringerung der KWKG-Umlage / 
Offshore-Netzumlage aufgrund 
von 

Änderung der 
Stromabgaben 

[kWh] 

Änderung der Saldierungsbeträge 
hinsichtlich 

KWKG-Umlage 

[EUR] 

Offshore-
Netzumlage 

[EUR] 

§ 27b KWKG 2020 / § 17f Abs. 5 
Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 
KWKG 2020 

(von einem elektrischen, 
chemischen, mechanischen oder 
physikalischen Stromspeicher bei der 
Beladung verbrauchter Strom)  

 0  0  0 

  

Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach StromNEV i.d.F. 20225 

Letztverbrauchskategorie Änderungen 

[kWh] 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe A' sowie der Gruppen B' 
und C' 

bis zu einem Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe B' 

oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe C' 

oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Summe:   0 

Die nachfolgende Tabelle gibt die Änderungen im Hinblick auf die Verringerung der 
StromNEV-Umlage bei Stromspeichern aufgrund von § 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV 
i.d.F. 2022 i.V.m. § 27b KWKG 2020 wieder. Ferner ist nachfolgend die Änderung der 
korrespondierenden Höhe der Verringerung der StromNEV-Umlage angegeben 
(„Saldierungsbetrag“):  

                                                
5 Stromnetzentgeltverordnung in der am 31.12.2022 geltenden Fassung.  
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Verringerung der StromNEV-Umlage aufgrund 
von 

Änderung der 
Stromabgaben 

[kWh] 

Änderung des 
Saldierungsbetrag

s 
[EUR] 

§ 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV i.d.F. 2022 i.V.m. 
§ 27b KWKG 2020 

(von einem elektrischen, chemischen, 
mechanischen oder physikalischen Stromspeicher 
bei der Beladung verbrauchter Strom)   0  0 

  

4.2. Änderungen für das Kalenderjahr 2021 

Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach KWKG 2020 und EnWG 2022 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Änderungen teilen sich – vor 
Berücksichtigung des § 27b KWKG 2020 i.V.m. § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 20216 und des § 17f 
Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2021 – auf die 
folgenden Letztverbrauchskategorien auf:  

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die wir berechtigt sind, die 
KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage zu erheben 

Änderungen 

[kWh] 

KWKG-Umlage nach § 26 KWKG 2020a) / Offshore-Netzumlage nach 
§ 17f EnWG 2022b) 

(100 % der Umlage) 
 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27a Abs. 1 KWKG 2020 / Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a Abs. 1 
KWKG 2020  
(15 % der Umlage) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020  

(0,04 ct/kWh) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020  

(0,03 ct/kWh) 

 0 

Zwischensumme:  0 

                                                
6 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung.  



 9 

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die wir berechtigt sind, die 
KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage zu erheben 

Änderungen 

[kWh] 

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber die KWKG-Umlage nach § 27 Abs. 2, 2a 
KWKG 2020 sowie die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 
EnWG 2022 i.V.m. § 27 Abs. 2, 2a KWKG 2020 erhebt  

 0 

Summe der geänderten Stromabgaben an Letztverbraucher:  0 

a) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die KWKG-Umlage 
nach § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 27c KWKG 2020 
(Schienenbahnen) begrenzt ist.  

b) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur 
Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c KWKG 2020 
(Schienenbahnen) begrenzt ist.  

Die nachfolgende Tabelle gibt die Änderungen im Hinblick auf die Verringerung  

● der KWKG-Umlage aufgrund von § 27b KWKG 2020 i.V.m. § 61l Abs. 1 EEG 
i.d.F. 2021 und 

● der Offshore-Netzumlage aufgrund von § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 
KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2021  

wieder. Ferner ist nachfolgend die Änderung der korrespondierenden Höhe der Verringerung 
der KWKG-Umlage und der Offshore-Netzumlage angegeben („Saldierungsbeträge“):  

Verringerung der KWKG-Umlage / 
Offshore-Netzumlage aufgrund 
von 

Änderung der 
Stromabgaben 

[kWh] 

Änderung der Saldierungsbeträge 
hinsichtlich 

KWKG-Umlage 

[EUR] 

Offshore-
Netzumlage 

[EUR] 

§ 27b KWKG 2020 i.V.m. § 61l 
Abs. 1 EEG i.d.F. 2021 / § 17f Abs. 5 
Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 
KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 
2021  

(von einem elektrischen, 
chemischen, mechanischen oder 
physikalischen Stromspeicher bei der 
Beladung verbrauchter Strom)  

 0  0  0 
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Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach StromNEV i.d.F. 20217 

Letztverbrauchskategorie 

Änderungen 

[kWh] 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe A' sowie der Gruppen B' 
und C' 

bis zu einem Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe B' 
oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe C' 

oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Summe:   0 

Die nachfolgende Tabelle gibt die Änderungen im Hinblick auf die Verringerung der 
StromNEV-Umlage bei Stromspeichern aufgrund von § 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV 
i.d.F. 2021 i.V.m. § 27b KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2021 wieder. Ferner ist 
nachfolgend die Änderung der korrespondierenden Höhe der Verringerung der StromNEV-
Umlage angegeben („Saldierungsbetrag“):  

Verringerung der StromNEV-Umlage aufgrund 
von 

Änderung der 
Stromabgaben 

[kWh] 

Änderung des 
Saldierungsbetra

gs 
[EUR] 

§ 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV i.d.F. 2021 i.V.m. 
§ 27b KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2021  

(von einem elektrischen, chemischen, 
mechanischen oder physikalischen Stromspeicher 
bei der Beladung verbrauchter Strom)   0  0 

  

4.3. Änderungen für das Kalenderjahr 2020 

Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach KWKG 2020 und EnWG 2022 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Änderungen teilen sich – vor 
Berücksichtigung des § 27b KWKG 2020 i.V.m. § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 20208 und des § 17f 
Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2020 – auf die 
folgenden Letztverbrauchskategorien auf:  

                                                
7 Stromnetzentgeltverordnung in der am 31.12.2021 geltenden Fassung.  
8 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung.  
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Stromabgaben an Letztverbraucher, für die wir berechtigt sind, die 
KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage zu erheben 

Änderungen 

[kWh] 

KWKG-Umlage nach § 26 KWKG 2020a) / Offshore-Netzumlage nach § 17f 
EnWG 2022b) 

(100 % der Umlage) 
 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27a Abs. 1 KWKG 2020 / Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a Abs. 1 
KWKG 2020  

(15 % der Umlage) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 1 KWKG 2020  

(0,04 ct/kWh) 

 0 

Begrenzte KWKG-Umlage nach § 27c Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020 / 
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
Abs. 1 Satz 2 KWKG 2020  

(0,03 ct/kWh) 

 0 

Zwischensumme:  0 

Stromabgaben an Letztverbraucher, für die der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber die KWKG-Umlage nach § 27 Abs. 2, 2a KWKG 
2020 sowie die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 
i.V.m. § 27 Abs. 2, 2a KWKG 2020 erhebt  

 0 

Summe der geänderten Stromabgaben an Letztverbraucher:  0 

a) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die KWKG-Umlage 
nach § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 27c KWKG 2020 
(Schienenbahnen) begrenzt ist.  

b) einschließlich des Verbrauchs der ersten GWh an einer Abnahmestelle, an der die Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27a KWKG 2020 (Anlagen zur 
Verstromung von Kuppelgasen) oder nach § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27c 
KWKG 2020 (Schienenbahnen) begrenzt ist.  

Die nachfolgende Tabelle gibt die Änderungen im Hinblick auf die Verringerung der KWKG-
Umlage und der Offshore-Netzumlage bei Stromspeichern aufgrund von § 27b KWKG 2020 
i.V.m. § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2020 sowie von § 17f Abs. 5 Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 
KWKG 2020 i.V.m. § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 2020 wieder:  
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Verringerung der KWKG-Umlage / 
Offshore-Netzumlage aufgrund 
von 

Änderung der 
Stromabgaben 

[kWh] 

Änderung der Saldierungsbeträge 
hinsichtlich 

KWKG-Umlage 

[EUR] 

Offshore-
Netzumlage 

[EUR] 

§ 27b KWKG 2020 i.V.m. § 61l 
Abs. 1 EEG i.d.F. 2020 / § 17f Abs. 5 
Satz 2 EnWG 2022 i.V.m. § 27b 
KWKG 2020, § 61l Abs. 1 EEG i.d.F. 
2020  

(von einem elektrischen, 
chemischen, mechanischen oder 
physikalischen Stromspeicher bei der 
Beladung verbrauchter Strom)  

 0  0  0 

  

Änderungen im Hinblick auf die Abrechnung nach StromNEV i.d.F. 20209 

Letztverbrauchskategorie 

Änderungen 

[kWh] 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe A' sowie der Gruppen B' 
und C' 

bis zu einem Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe B' 
oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Stromabgabe an Letztverbraucher der Gruppe C' 

oberhalb eines Jahresverbrauchs an einer Abnahmestelle von 1 GWh 

 0 

Summe:   0 

[Sofern Änderungen für Kalenderjahre vor 2020 vorzunehmen sind, sind die entsprechenden 
Tabellen bzw. Übersichten an dieser Stelle einzufügen.]  

 

 

Lichtenstein, 
02.07.2024  

  

  EWR Netze GmbH 

                                                
9 Stromnetzentgeltverordnung in der am 31.12.2020 geltenden Fassung.  
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Besondere Auftragsbedingungen für Leistungen der  
HWS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, vom 1. Januar 2019 
 

Präambel 

Diese Auftragsbedingungen der HWS GmbH & Co. KG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in 

Stuttgart („HWS“) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften e.V. her-
ausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-

fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 und 
sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig 
zu einem Auftragsbestätigungsschreiben/Steuerberatervertrag.  

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 
HGB und im Wesentlichen vergleichbare Abschlussprüfungen nach 
internationalen Prüfungsgrundsätzen bzw. freiwillige Abschlussprü-

fungen 

Die HWS wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchführen. Dem 
entsprechend wird die HWS die Prüfung unter Beachtung der 
Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den laut Auftragsbe-
stätigungsschreiben zu prüfenden Abschluss („Abschluss“) und den 
ggf. zugehörigen Lagebericht („Lagebericht“) wesentlich auswirken, 

mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Die HWS wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie den 
Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet 

und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB vorgesehene Vermerk 
zum Abschluss und Lagebericht erteilt werden kann. Über die Prü-
fung des Abschlusses und Lageberichts wird die HWS in berufsübli-

chem Umfang berichten. Grundlage des risiko- und prozessorientier-
ten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. 
Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen 

Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsri-
siken. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in 
zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die HWS, soweit sie es für 

erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der 
Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie 

berufsüblich, wird die HWS die Prüfungshandlungen in Stichproben 
durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch 
bei pflichtgemäß durchgeführter Abschlussprüfung selbst wesentli-

che falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. 
Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung 
nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die HWS weist darauf hin, dass 

die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unter-
schlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Überein-
stimmung des Abschlusses und des Lageberichts mit den maßgebli-

chen Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte 
die HWS jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte 
feststellen, wird dem Auftraggeber der HWS („Auftraggeber“) dies 

unverzüglich zur Kenntnis gebracht.  

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und -methoden gelten 
für Abschlussprüfungen nach internationalen Prüfungsgrundsätzen, 

die hinsichtlich Gegenstand und Umfang der Prüfung im Wesentli-
chen vergleichbar sind, sinngemäß. 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesent-
liche Fehler im Abschluss sowie ggf. im Lagebericht zu korrigieren und 

uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass 
die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns 
während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden und die sich auf 

die letzte Berichtsperiode beziehen, sowohl einzeln als auch in ihrer 
Gesamtheit für den Abschluss als Ganzes und ggf. den Lagebericht 
unwesentlich sind. 

B. Auftragsverhältnis 

Unter Umständen werden der HWS im Rahmen des Auftrages und 
zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers 

unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtli-
che Relevanz haben zur Verfügung gestellt. Die HWS stellt ausdrück-
lich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung 

bzw. Überprüfung hat, noch dass dieser Auftrag eine allgemeine 
Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventu-
ell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der 

HWS zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließen-
den juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater 
vorzulegen. 

Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungs-
entscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der HWS sowie 
die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung 

darüber, inwieweit die Leistungen der HWS für eigene interne Zwecke 
des Auftraggebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftrag-
gebers, der HWS einen uneingeschränkten Zugang zu den für den 
Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen 

Informationen zu gewährleisten. Sämtliche Informationen, die der 
HWS vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt 
werden („Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.  

D. Hinzuziehung von weiteren HWS Gesellschaften und Dritten 

Die HWS ist berechtigt, Teile der Leistungen an andere HWS Gesell-
schaften („HWS Verbund“) oder sonstige Dienstleister als Unterauf-

tragnehmer zu vergeben, die direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt 
treten können. Unabhängig davon verbleiben die Verantwortlichkeit 
für die Arbeitsergebnisse aus dem Auftrag, die Erbringung der Leis-

tungen und die sonstigen sich aus dem Auftragsbestätigungsschrei-
ben resultierenden Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber 
ausschließlich bei der HWS. Der Auftraggeber ist daher nicht dazu 

berechtigt, vertragliche Ansprüche oder Verfahren im Zusammen-
hang mit den Leistungen oder generell auf der Grundlage des Auf-
tragsbestätigungsschreibens/Steuerberatervertrages  gegen eine 

andere Gesellschaft im HWS Verbund oder dessen Unterauftragneh-
mer, Anteilseigner, Geschäftsführungsmitglieder, Partner oder Mit-
arbeiter („HWS Personen“) geltend zu machen bzw. anzustrengen. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich somit, vertragliche Ansprüche 
ausschließlich der HWS gegenüber geltend zu machen bzw. Verfah-
ren nur gegenüber der HWS anzustrengen. Gesellschaften des HWS 

Verbundes und HWS Personen sind berechtigt, sich hierauf zu beru-
fen. 
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E. Mündliche Auskünfte 

Dem Auftraggeber ist bewusst, dass mündliche Auskünfte ein erhöh-

tes Risiko von Missverständnissen in sich bergen. Soweit der Auftrag-
geber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche 
Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu 

treffen, welche die HWS dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so 
ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) die HWS rechtzeitig 
vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das 

Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder 
Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben 
genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information 

und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in 
alleiniger Verantwortung zu treffen. Mündliche Erklärungen und 
Auskünfte außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich. 

F. Entwurfsfassungen der HWS  

Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf die Entwurfsfas-
sung eines Arbeitsergebnisses (die unverbindlich ist) zu verlassen, 

sondern lediglich auf dessen finale schriftliche Fassung. Entwurfsfas-
sungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich den internen Zwe-
cken der HWS und/oder der Abstimmung mit dem Auftraggeber und 

stellen demzufolge nur eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und 
sind weder final noch verbindlich und erfordern eine weitere Durch-
sicht. Die HWS ist nicht dazu verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis 

im Hinblick auf Umstände, die ihr seit dem im Arbeitsergebnis be-
nannten Zeitpunkt des Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermange-
lung eines solchen Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnis-

ses zur Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies 
gilt dann nicht, wenn die HWS vom Auftraggeber entsprechend 
beauftragt wurde oder die HWS aufgrund der Natur der Leistungen 

dazu verpflichtet ist. 

G. Freistellung 

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die HWS von allen Ansprüchen 

Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus 
folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen 
(insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, 

die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultie-
ren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber 
oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung 

besteht nicht in dem Umfang, wie die HWS sich ausdrücklich schrift-
lich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeits-
ergebnis vertrauen darf. 

H. Elektronische Daten- und Rechnungsversendung (E-Mail) 

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Aus-
tausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese 

Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen 
Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die 
elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-

Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt. Wir überneh-
men deshalb keine Verantwortung für die Unversehrtheit von E-
Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich in Übereinstimmung 

mit der getroffenen Vereinbarung zur E-Mail-Kommunikation verlas-
sen haben und können Ihnen hieraus entstehende Schäden nicht 
ersetzen. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus-Schutz-

Programme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Syste-
me gelangen, haften wir nicht für eventuell hieraus entstehende 
Schäden. Jegliche Änderung der von der HWS auf elektronischem 

Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von 
solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur 
nach schriftlicher Zustimmung der HWS erfolgen.  

Der Auftraggeber stimmt zu, dass Rechnungen per E-Mail versendet 
werden dürfen. Der Zugang beim Auftraggeber ist widerlegbar an 
dem Tag gegeben, an dem die Rechnung an die vereinbarte oder 

mangels dieser dem üblichen Mail-Account versendet wurde. Der 
Auftraggeber stimmt zu, dass die Originalunterschrift(en) auf der 

Rechnung durch eine eingescannte Unterschrift des/der vertretungs-
berechtigten Personen(en) ersetzt werden kann/können. Die Ver-

tragsparteien sind sich einig, dass hierdurch die erklärende Person 
und ihren unbedingten Willen zur Absendung zuverlässig festgestellt 
werden kann. 

I. Vollständigkeitserklärung 

Die seitens der HWS von den gesetzlichen Vertretern erbetene Voll-

ständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, 
dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammenge-
fassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben in 

Abschluss und zugehörigem Lagebericht sowohl einzeln als auch 
insgesamt unwesentlich sind. 

J. Geltungsbereich  

Die in den Allgemeinen Auftragsbedingungen sowie in den Besonde-
ren Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen – einschließlich 
der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom 

Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, 
soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden 
bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die 

HWS verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche 
Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers 
entgegenstehen. Für Leistungen der HWS gelten ausschließlich die 

Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Bedin-
gungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese 
mit der HWS im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart 

hat. An einer Einbeziehung Allgemeiner Einkaufsbedingungen fehlt es 
insbesondere dann, wenn im Rahmen automatisierter Bestellungen 
auf solche Bezug genommen wird und die HWS diesen nicht aus-

drücklich widerspricht oder die HWS mit der Erbringung der Leistun-
gen vorbehaltlos beginnt. 

 

 K. Änderungen  

Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Auftragsbedingungen 
werden dem Mandanten spätestens zwei Monate vor dem vorge-

schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerden in Textform angeboten. 
Hat der Mandant mit der HWS im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 

Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Mandant 
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerden entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zu-

stimmung des Mandanten gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 

die HWS in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
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